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ANFRAGE 
 
 
des Abgeordneten Vilimsky 
und weiterer Abgeordneter 
 
an die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie  
betreffend Verwendung von Strafgeldern 
 
 
 
§ 100 Straßenverkehrsordnung regelt in den Absätzen 7 bis 10 die gesetzliche 
Verwendung der Strafgelder: 
 
§ 100. 
(7) Eingehobene Strafgelder, ausgenommen jene nach Abs. 3a, sind dem Erhalter 
jener Straße abzuführen, auf der die Verwaltungsübertretung begangen worden ist; 
Strafgelder, die auf Straßen eingehoben werden, die gemäß Art. 5 § 1 des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2002 als Bundesstraßen aufgelassen wurden, sind 
jedoch an den Bund abzuführen; in Wien gilt das Land Wien als Erhalter jener 
Straßen, die weder Bundesstraßen sind noch gemäß Art. 5 § 1 des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 50/2002 als Bundesstraßen aufgelassen wurden. In Ortsgebieten mit 
Landes- und Gemeindestraßen können die eingehobenen Strafgelder zwischen Land 
und Gemeinde auch nach dem Verhältnis der Straßenlänge zwischen Landes- und 
Gemeindestraßen aufgeteilt und abgeführt werden, sofern zwischen Land und 
Gemeinde ein diesbezügliches Einvernehmen besteht. Sofern sich aus den Abs. 8, 9 
und 10 nichts anderes ergibt, sind die eingehobenen Strafgelder, ausgenommen 
jene, die auf Straßen eingehoben werden, die gemäß Art. 5 § 1 des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 50/2002 als Bundesstraßen aufgelassen wurden, für die 
Straßenerhaltung, für die Beschaffung und Erhaltung von Einrichtungen zur 
Verkehrsüberwachung sowie für Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung zu 
verwenden. Im Falle der Verwaltungsübertretung nach § 99 Abs. 4 lit. h gilt als 
Straßenerhalter der Erhalter der Fahrbahn; ist eine solche nicht vorhanden, so 
fließen die Strafgelder dem Träger der Sozialhilfe zu, der für den Ort, wo die 
Verwaltungsübertretung begangen worden ist, zuständig ist. 
(8) Bestellt ein Land Straßenaufsichtsorgane oder ordnet ein Land zum Zwecke der 
Überwachung des Verkehrs Personal zur Dienstleistung bei einer 
Bezirksverwaltungsbehörde oder Bundespolizeibehörde ab, so ist der Personal- und 
Sachaufwand für diese Organe aus den Strafgeldern jener 
Verwaltungsübertretungen, die von diesen Organen wahrgenommen werden, zu 
bestreiten. Dies gilt nur dann, wenn die Bestellung oder Abordnung der Organe im 
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Einvernehmen mit dem Bundesminister für Inneres erfolgt und nur für Übertretungen 
der §§ 8 Abs. 4, 9 Abs. 7, 23 bis 25 und 26a Abs. 3 sowie der Kurzparkzonen-
Überwachungsverordnung. Ein nach Abzug dieses Aufwandes verbleibender Rest ist 
auf die Erhalter jener Straßen aufzuteilen, auf denen die den eingenommenen 
Strafgeldern zu Grunde liegenden Verwaltungsübertretungen begangen wurden. Die 
Aufteilung hat im Verhältnis jener Beträge zu erfolgen, die den Straßenerhaltern 
ohne Abzug des Personal- und Sachaufwandes für diese Organe zugeflossen wären. 
Dieser Rest an Strafgeldern ist vorrangig für die Straßenerhaltung und ein danach 
noch verbleibender Rest zur Förderung von Investitionen des öffentlichen 
Nahverkehrs zu verwenden. 
(9) Werden Angelegenheiten der Straßenpolizei, die bisher von 
Bundespolizeibehörden vollzogen wurden, auf Bezirksverwaltungsbehörden 
rückübertragen, so sind die im örtlichen Wirkungsbereich einer 
Bezirksverwaltungsbehörde anfallenden Strafgelder zur Abdeckung des dieser 
Bezirksverwaltungsbehörde durch die Rückübertragung entstehenden 
Mehraufwandes, mit Ausnahme des in Abs. 8 bezeichneten Aufwandes, zu 
verwenden; dabei haben der Bund und das jeweilige Land im Verhältnis der ihnen 
jeweils im Bereich dieser Bezirksverwaltungsbehörde im vorangegangenen 
Kalenderjahr zugeflossenen Strafgelder zur Abdeckung beizutragen. 
(10) 20 vH der Strafgelder aus jenen Verwaltungsübertretungen, die von Organen 
der Bundespolizei wahrgenommen werden, fließen der Gebietskörperschaft zu, die 
den Aufwand für diese Organe zu tragen hat. Dies gilt nicht für 
Verwaltungsübertretungen auf Gemeindestraßen in Gemeinden mit weniger als 
10.000 Einwohnern. Die Strafgelder sind für die Abdeckung des Personal- und 
Sachaufwandes, der aus dem Einsatz solcher zusätzlichen Organe auf dem Gebiet 
der Verkehrsüberwachung entsteht, und für die Beschaffung und Erhaltung von 
Einrichtungen zur Verkehrsüberwachung zu verwenden. 
 
 
Die unterfertigten Abgeordneten stellen an die Bundesministerin für Verkehr, 
Innovation und Technologie folgende  
 

Anfrage 
 
 
1. Wie hoch waren die in Österreich jeweils in den letzten 3 Jahren eingenommen 

Strafgelder? 
 
2. Wie hoch war jeweils in den letzten 3 Jahren der Anteil an Strafgelder, der an den 

Bund geflossen ist?  
 
3. Wie wurden diese Gelder vom Bund jeweils konkret verwendet? 

 
4. In welcher Höhe und für welche konkreten Maßnahmen sind jeweils in den letzten 

3 Jahren Strafgelder für die Beschaffung und Erhaltung von Einrichtungen zur 
Verkehrsüberwachung genutzt worden?  
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